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In Die »: Rosenstraße 38.
In Ems : Römerllraße 95

Preise der Anzeigen:
Die rinft>. Petitzelle oder derm Raum 15 Plg

Reklamezelle50 Pfg.

Rr . ÜT

Amtlicher Teil
AriegSministttinm.

Nachtrag
zu d«r Bekaulltmachuug vom 23. Dezember Mo
W. III 1577/10. 15. K. N. A. betreffend Besch«k-
»ahme, Verwendung uud Verauffrrusg so» Bastsafern
i^ute, Flachs, Ramie, earopäischer Ha«l und ubrr-
teeifchgr Hauff uud von Erzruguiffeu aus Baffs'seru,
LL W tSw . m . W «I ‘^ OM«5-« R • •

Nachstehende Bekanntnrachung wird Hiermit aus Ersuchen
tzönialichcn Kriegsmintsreriums mit dem Bemerken 3

auf Grund der Bekanntmachung über die Sicher,tellu>'g . e»
Krieasbedarfs vosti 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3o7)
in ^Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen nom
l JtZ wm mm -miii  s . m »» >*> ;

in Verbindung mit den Bekanntmachungendom 3. s -ptember
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 21. Oktober U ) >
iMrlckis-Geiebbl S 684)**') bestraft wird, soweit nicht mvi

Druck und Verlag vor. H Chr. Sommer.
Ems und Diez.

Verautw. für die RedaktionP . Langt,

27 . M ° i , 8t « s « 2 - h^ a.

*1 Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den all
U '. °n Straszesttz-N «sh-r- Str- I-» °-« M e - d. b°str»„ .

I wer*unbefugt einenb.Ichl-,»-hmtt»•««#»»
cchgsft. beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
5 oder ein anderes Vcräußerungs- oder Erw.rb- -

ku veüoahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;
j . d °n Aussührungsbestlmmimgen

zutviderhandelt. ,
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der " "Ns Grund

rrs « « -

mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Lrafe ' bik zu zehntausend Mark bestraft, auch kömreu
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil sur dem S -a -
fallen erklärt werden. Ebenso wird bestra.t, wer vorwtzftch
di vorgeschriebenen Lagcrbücher cinzurichten ooer S» ^
r!n cmwrläßt. Wer fahrlässig die Ausftnft » de
oin Grund dieser Verordnung ocrpslichtct ist.. nicht tu ocr
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Ung -

' Ll ’mnrft wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark od. c
! i Uifvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
' Lmst Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig dre vAchrie.

Venen Lagcrbücher einzurichten oder zu fuhren unter , tz.
Artikel !.

Die ^ 1 2, 3 und 5 der Bekanntmachung vom
^ •ember 1915 Nr. W. m . 1577/10. 15. K. R. A., betreuend
Beschlagnahme , Ver .u-ndung und Veräußerung von Bastza-

.gute Flachs, Ramie, europäischer Hanf und .iberneis . e
Hanf) und von Erzeugnissen ans Bastfasern, erhalten ,olgenoi.

geänderte Fassung: ^ J
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
.. . lü[, Bastfasern im Stroh oder im rohen, ganz, ovcr

teilweise gebleichten, kremierten oder Sesarbten ^nstano.
Als Bastfasern im Sinne der Bekanntmachu g s

> „„-..leben- Jute , Flachs, Ralnie. europäischer.-oanz, auk-r-
eurvpäifcher Hanf (Manilahanf , Tisnlhaus oder die ' nd'schen
^ „körten Reuseelandflachs und andere L>erlerfafe.u) fw
wie alle bei' der Bearbeitung entstehenden Werkten und
Abfälle.

nach dem 1. Januar 1916 aus dem Heeresmaftt2 -
Sinne dieser Bekanntmachung.

8 2.
Beschlagnahme.

richts;
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<■; oJTe nach Maßgabe be# § 4 9(6). 2 auf  Vvrrnt fertig-
gestellten Halb - und Fertigerzeugnisse ans Bastfasern.

91 v 111 e l III.
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Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juni IN6 in

8 3.
Allgemeine BerärbeilnngserlanbniS.

1. Das Bleichen und Färben roher Garne in den Num-
mern bis 28 englisch einschließlich bleibt erlaubt.

2. Ferner bleibt erlaubt:

a) Die Herstellung von Sctlerwaren in den handwerksmäßig
geführten Betrieben , soweit sie zur Aufarbeitung der am
15. August 1915 in den betreffenden Betrieben vorhanden
gewesenen Bastfasern oder Halberzengnisse erfolgt.

b) Tie Verarbeitung des zehnten Teiles des am jeweiligen
Monatsersten vorhandenen Vorrats von folgenden Seiler¬
fasern zu Seilerwaren:

Manila brown,
Manila daet,
Manila strings,
Zamandoque,
Mexico fair average und geringer.

c) Die Herstellung von Garnen und ihre Weiterverarbeitung
zu Fertigerzeugnissen aus gerissenen Bastfaserlumpcn , Fa¬
denabfällen , Spinnabfällen »nd Kardenabfällen.

d) Die Herstellung von Geweben und Klöppelspitzen aus
Bastfaserrohgarn feiner als Leinengarn Nr . 51 englisch
oder aus ganz oder teilweise gebleichtem oder gefärb¬
tem Garne feiner als Leinengarn Nr . 39 englisch. Garne,
welche nur gekocht sind, gelten nicht als gebleicht.

e) Tie Verarbeitung der chn 27. Dezember 1915 auf Kett¬
bäumen befindlichen und der bis 1. Juni 1910 beschlag-
nahmesreien Garne , welche sich auf Kettbänmen befin¬
den, allgemein sowie der am 26. Mai 1916 auf Krtt-
bäumen befindlichen oder für die Herstellung von Klvp-
pelspitzen vorgerichteten Garne der Nummern 45 bis 50
englisch roh, ohne Rücksicht auf die aus ihnen anzufertigende
Ware.

Hierbei kann Schußgarn beliebiger Nummern ver¬
wendet werden.

f) Das Ausspinnen der Feinspinnstühle bis zum 20. Juni
1916 mit Garnen feiner als Leinengarn Nr. 28 aus
Rohstoffen, welche bis 1. Juni 1916 beschlagnahmefrei
waren . Tie gesponnenen Garne feiner als Nr . 50 kön¬
nen beliebig Verivendet werden.

8 5.
«eräutzerungserlaubnis für « astfaferrohstoffe.

Trotz der Beschlagnahme Hst die unmittelbare Veräuße¬
rung und Lieferung von Bastfaserstoffen und beschlagnahmten
Abfällen an Bastfaserspinnereien oder -seilereien zulässig : außer¬
dem ist die Veräußerung und Lieferung von Fadenabfällen
an die Kriegswollbedarf -Akticngesellschaft, Berlin SW . 48,
Verl . Hedemannftr . 3, erlaubt . Eine Veräußerung oder Lie¬
ferung von Bastfaserrohstoffen an andere Personen ist nur
dann zulässig, wenn diese den schriftlichen Auftrag ein .-r Va 't-
fascrspinnerei oder -seilerei zur Beschaffung von Bastfaser-
rohstosfcn vorweisen.

Artikel !!.

llebergangsvorschriften.
Bis zum 1. Februar 1916 getätigte Verkäufe von Er¬

zeugnissen aus bis zum 1. Juni 1916 beschlagnahmefreien Vast-
saserrohstosfen dürfen erfüllt werden . Ebenso dürfen vor dem
26. Mai 1916 übernommene Kriegslteferungen , für welche
Nähgarn und Nähzwirn Verwendung finden , ohne besonderen
Belegschein für das Nähgarn ausgeführt werden.

Frankfurt (Main), den 26. Mai 1916.
Stellv . Generalkommando

des 18 . Armeekorps.
Coblenz , den 26. Mai 1916.

Kommandantur der Festung
Coblenz - Ehrenbreitstein.

l a. 7732

Abt . II. Tgb . Nr . 7765.
Coblenz,  den 34. Mai 1916.

Verordnung.
Es ist zu meiner Kenntnis ! gelangt .daß von der rück¬

sichtslosen Gewohnheit , Felder und Wiesen unnötiger - und
«nberechtigterweisc zu betreten — verboten durch § 368 Ziff.
9 str .-Ges.-B . nicht abgelassen wird , obgleich jedermann
wissen sollte , daß wir infolge des Wirtschaftskrieges , wel¬
chen der Feind gegen uns führt , auf die Bodenerzeugnisse der
Heimat angewiesen sind.

Daher best'mme Ich auf Grund des Gesetzes über den Be-
lagerungszustand vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes
vom 11. 12. 1915 fiir den Befehlsbereich der Festung Coblenz-
Ebrenbreitstein:

Wer das Verbot des unberechtigten Betretens von Wiesen
und bestellten Feldern vor beendeter Ernte Übertritt .wird
Init Gefängnis bis zu einem Jahre bei Vorliegen mildernder
Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft ..

Der Kommandant der Festung
Coblenz-Ehrenbreitstet« :

I . A. d. K.
gez. Heckert,

_ Genera lmajor.
Abt. II. Tgb . Nr . 7867.

Coblenz,  den 22. Mai 1916.

Bekanntmachung.
In Zeile 6 des Textes der Verordnung vom 9. 5. 16.,

Abt . II. Nr . 7099, — Verkaufsverbot für optische Waren —
ist für 3,5 mal 6 zu setzen:

„3,5 JH £ 6".
Kommandantur « oblenz-Ehrenbreitstei«.

I . A. d. K.
gez. Heckert,

_Generalmajor.

M . 4253. Diez,  den 19. Mai 1916.
An die Herren vürgermetster de» Kreise».

Rach Mitteilung des Proviantamtes in Coblenz ist die
Anfuhr von Stroh ganz unzulänglich und deckt nicht mal
annähernd den Bedarf für das Besatzungs- geschweige den
ur das Feldheer . Seitens des König!. Kriegsministeriums
ist daher die Lieferung durch die Zivilverwaltnngen — Land¬
lieferungen — beantragt worden . Bevor diese Maßnahme
edoch zur Durchführung kommt, soll ohne Beschlagnahmung

und Requisition versucht werden, zunächst den notwendigsten
Bedarf durch freihändigen Ankauf aufzubringen Ich ersuche
Sic daher , in geeignet erscheinender Weise die Gemeinde¬
angehörigen zur Abgabe von Stroh an das Praviantamt
zu veranlassen . Die Zufuhr kann ohne vorherige Anftage
ederzeit zu den festgesetzten Höchstpreisen erfolgen.

Der KSntgk. Lanvrat.
Dyderstydt . :
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Nr . 7662. Cassel , den 10. Mol 1916.
Bekaunt « ach« ng

Auf den Antrag vom 20. März d. Js . erteile ich dem
Jünglingsbund gentäß 8 11-I c der preußischen Ausführungs¬
bestimmungen zu der Bundesratsverordnung dom 22. Juli
1915 (R.-G.-Bl . S . 449), betreffend Regelung der Kriegs¬
wohlfahrtspflege , hiermit unter dem Vorbehalt jederzeitigen
Widerrufs bis einschließlich 30. September 1916 die Er¬
laubnis zur Veranstaltung von „Lichtbildervarträgen zu¬
gunsten der Errichtung von Soldatenheimen an der West¬
front ", innerhalb der Provinz .Hessen-Nassau unter folgen¬
den Bedingungen:

1. In den Ankündigungen ist auf diese Genehmigung zu
veAveisen.

2. Die Eintrittskarten müssen den Verkaufspreis er¬
sehen lassen und auf Haupt - und Kontrollabschnitt überein-
stimmcnd fortlaufend numeriert , etwaige Freikarten außer¬
dem auf beiden Abschnitten mit dem Vermerk „Frei " ver¬
sehen sein.

3. Die Eintrittskarten sind vor der Ausgabe von der
betreffenden Ortspolizei -Behörde abzusteinpeln. lieber die
Zalil der verkauften Eintrittskarten unvdr Angabe der
Einzelverkaufsprcise sowie der ausgegebenen Freikarten hat
die betreffende Ortspolizeibchörde nach Prüfung eine mit
Siegel und Unterschrift versehene Bescheinigung inszustcllen,
die der Abrechnung (s. lfd. Nr . 5) beizufügen ist. Die unver¬
kauft gebliebenen abgestempeltcn Eintrittskarten sind von
der Ortspolizeibehörde zu vernichten.

4. Ter gesamte Reinertrag der Veranstaltungen ist
zur Errichtung von Soldaten -, Marine - und Eisenbahner-
luimen an der Westfront zu verwenden.

6. Die Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben
der Veranstaltungen in den einzelnen Orten und die Ver¬
ödung des Reinerlöses ist mir nebst den zugehörigen
Unterlagen bis zum 1. November d. Js . vorzulegen.

6. Nach Ablauf der oben angegebenen Erlaubnisfrist
sind die Veranstaltungen einzustellen, falls nicht eine wei-
tere, erneut zu beantragende Erlaubnis von mir erteilt ist.

Der Oberpräfident.
An den Westdeutschen Jünglingsbund (E. V.) Barmen-

Unterbarmen , Besenbruchstraße 28.

Abt. III b. Tgb.-Nr. 9399/2621.
F r a n kf u r t a. M., 15. Mai 1916.

Bekanntmachung.
Betr.: Frachtgutverkchr nach dem Auslande.

Diez , den 26. Mai 1918.

Betr . Kartoffelbestandsaufnahme.
Die Herren Bürgermeister werden nochmals auf dir ge¬

wissenhafteste und pünktlichste Ausführung der mit Bersügung
vom 22. Mai 1916, J .-Nr. 5270 II., angevrdneten Kartosfel-
vestandsaufnahme am Montüg, den 29. Mai d. Js . hingewiesen
und ihnen die Vorlage der Listen am 30. Mai zur Pflicht
gemacht.

Der Lsavrmt.
_ Babetga bt.
B . A. 405. Diez,  den 22. Mai 1916.

Ha He Herr«« Bürger« etst«r
Das Reichsversicherungsamt hat in seiner Sitzitng vom

12. Februar ds . Js . im Streitverfahren die Versicherungs-
Pflicht der nach Ansbruch des Krieges von der Militär-
Verwaltung gegen Tagelohn beschäftigten Befestigungs- (Ar-
mierungs -)arbeiter anerkannt.

Da seitens der Heeresverwaltung bisher eine gegen¬
teilige Auffassung vertreten wurde, so wird es in zahl¬
reichen Fällen vorgekommen sein, daß die Markenverwen¬
dung unterblieben ist. Die betreffenden Versicherten handeln
daher in ihrem eigenen Interesse , wenn sie entweder die
fällig gewesenen Beitragsmarken von der Heeresverwaltung
nachträglich anfordern oder uns unter näherer Zeit -, Orts¬
und Lohnaugabe Mitteilung von der Unterlassung der
Markenverwendung macheit.

Ich ersuche Sie , darauf zu achten.
Das Bersicherungsamt.

Wer Borsitzende
__ Duderstadt. _

Wiesbaden,  den 13. Mai 1916.
vekanatmachuag

I. 3680. Am 24. April d. Js . hier gestoh.en:
1 Fahrrad, Marke „Wanderer", Fabrik-Nr. unbekannt,
schwarzer Rahmen, schwarze Felgen, vernickelte, zuui
Teil verrostete Speichen, etwas nach oben gebogene Lenk¬
stange mit neuen gelblichen Ledergriffen, Freilaus, an
der rechten Seite des Rades unten befindet sich eine
neue, vernickelte Carbidlntcrne, unter der Lenkstange
befindet sich ein Messingschildchen mit der eingeprägten
Bezeichnung„Wanderer Grand Prix ". Wert: etwa 35 M.

I. 3649. Am 21. April d. Js . hier gestohlen:
1 Fahrrad, Marke „N. S . 11.", Fabrik-Nr. 365862,

schwarzer Raffmen, gelbe Felgen, Rücktrittbremse, vorne ohne
Bremse. Wert etwa 50 Mark.

In Bezug auf den Frachtgutverkehr nach dem
A u s l a n d e bestimme Ich im Interesse der öffentlichen Sicher¬
heit für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im Ein¬
vernehmen mit dem Gouverneur — auch für den Befehlsbereich
der Festung Mainz, daß, sofern die bestehenden Gesetze keine
höhere Strafe androhen, nach ß 9 b des Gesetzes über den
Belagerungszustand dom 4. Juni 1851 bestraft ivird:

d)  die falsche Bezeichnung des Absenders;
V) die unbefugte Zeichnung auf der Ausfuhrerklärung;
c) die unrichtige Inhaltsangabe und eine der Inhaltsangabe

widersprechende Versendung von Druckschriften, schriftlichen
Mitteilungen (wozu auch sogenannte „Geschästspaplere"
zählen), Abbildungen oder Zeichnnngeu im Packgilt.
Beifügung einer Rechnung ist gestattet.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,

s - General der Infanterie.

Um Nachforschung wird ersucht.
Der Polizei »Präsident.

I . B . ! ?
Wetz-

Erledigung.
Das in dem Ausschreiben vom 27. März 1916 unter

l. 2649 aufgeführte Fahrrad Marke „Viktoria", Fabrik-Nr.
369589, wurde hier ermittelt.

Z.V. 663. Diez,  den 22. Mai 1916.
« » die Herren » Ärgemdget v « » reise»

Mit Bezug auf den Aufruf der vereinigten Komitees der
unter dem roten Kreuz wirkenden Vereine des Unterlahnkreises
vom 22. d. Nits., betr. die Durchführung der Reichsbuchwvch« im
Unterlahnkreise, ersuche ich Sie ergebenst, gegebenenfalls im
Einvernehmen mit den örtlichen Männer - und Frauenvereine
dow Roten Kreuz die Angelegenheit zu fördern, damit ein
günstiges Sammelergebnis im Kreise erzielt wird.

Der Laavrat.
Duderstadt.

Die



Diez , den 26. Mai 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich , zu

einer Besprechung dienstlicher A n g e l e ge n -
heilen am

Mittwoch, den 31. Mai Vs. Js .,
nachmittags 2 'A Uhr

int Hof von Holland in Diez zu erscheinen.
Im Falle dringender Verhinderung wol¬

len Sie Ihren Stellvertreter entsenden.
Wer Land rat.

falls unter Hinweisung der Unternehmer auf diese * e-
kanntmachung zu ergänzen.»er ftiniftt. Landrat:

I . « .
Zimmermann.

J .-Nr . I. 3599. Diez , den 2. Mai 1916.
veranutmachttug.

Betrifft : die Errichtung und Beräuderuug gewer^
ttcher Anlagen, die der Genehmigungspflicht nach

8 16 der Gtwerdesrdnuug nicht unterliegen.
Bei der Einrichtung oder Veränderung solcher gewerb¬

licher Anlagen , die nach 8 16 der Gewerbe-Ordnung einer
Genehmigung bedürfen, ermöglicht das hierfür vorgeschrie¬
bene Verfahren auch eine Prüfung der Unterlagen (Pro¬
jekte) durch die Behörden in Bezug auf den Schutz der Ar¬
beiter gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und Sitt¬
lichkeit. Indem in dieser Beziehung bei Ler Erteilung der
Genehmigung Bedingungen gestellt Werden, ist dem Unter¬
nehmer die Möglichkeit geboten, die auf Grund der Ge¬
werbeordnung zum Schutze der Arbeiter behördlich zu
fordernden Einrichtungen schon bei der Erbauung oder
ersten Einrichtung der Anlage zu berücksichtigen und. sich
so gegen spätere Auflagen aus Grund der 88 120 a—f der
Gewerbeordnung möglichst zu schützen.

Für die Herstellung der übrigen gewerblichen Anlagen,
die lediglich einer baupolizeilichen  GenehmMlug
bedürfen, trifft das dagegen nicht zu, weil die Bau¬
polizeigesetze zumeist nicht die nötige Handhabe bieten, um
die Erteilung der Banerlaubnis von solchen Bedingungen
abhängig zu machen, die wegen des ArbeiterschntzeS zu
stellen sind. In solchen Fällen hat der Unternehmer unter
Urnständeik zu gewärtigen , daß ec nach Fertigstellung der
Anlage auf Grund der Revisionsbefimde der Gewerbeau,-
sichtsbeamten Einrichtungen zum Schutze der Arbeiter usw.
treffen muß, die mit Weiterungen und erheblichen Kosten
Verbunden sind, während diese Einrichtungen bei der Er¬
bauung der Anlage leicht hätte « getroffen werden können.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, werden neuerdings
die Pläne über Errichtmtg und Veränderung derartiger
Anlagen auch dem Gewerbeaussichtsbeamten zur Einsicht
vorgelegt «lid dessen Vorschläge über Schutzeinrichtungen
zumeist unter die Baubedingungcit ausgenommen.

Wie dargetau , gereicht es den bauenden Unternehmern
zum Vorteile , den in die Bauerlaubnis aufgenommtznen
Bedingungen zu entsprechen und so die erforderlichen Ein¬
richtungen zum Schutze der Arbeiter von vornherein zu
treffen und dadurch nachträgliche Kosten und sMuerig-
keiten zu vermeiden.

Ferner wird es sich empfehlen, den Geiverbeanfsichts-
bcamten schon bei der Aufstellung des Bauplanes zu Rate
zu ziehen, damit darin die in gewerbepvlrzeiltcher Beztehtmg
notwendigen Angaben über Art und Umfang des Betriebes,
stahl Größe und Bestiinmung der Arbeitsräume , deren Zu-
län.glicbkeit, Licht und Luftversorgung , Anzahl der Arbeiter
und Maschinen Aufttahme finden. Die Ortspoltzeibehorden
werden ersucht, diese Bekanntmachung in geeigneter -.velse
zu verbreiten.

Die eingehenden Bauerlaubnis -Gesuche sind schon- von
den Ortspolizeibehörden eingehend zu Prüfen und nötigen-

Nichtamtlicher Teil.
:!: Mitteilung des Rheiugauer Weiubauveretus.

An die Herren Weingutsbesitzer und Winzer '. Die Rebem
schildlaus (Pulvinaria vitich tritt zur Zeit außergewöhnlich
zahlreich in den Weinbergen und an den Wandspalieren aus.
Man erkennt die Schildläusc, welche au dem alten -Mz
und an den Bogreben sitzen, sehr deutlich an dem braunen
Schild und weißen, flaumigen Wolle , womit sie die l'-mge
Brut schützen. Die Schildläuse ernähren sich von den besten
Säften der Reben und können die,elben ganz empfindlich
schwächen, so daß das Holz kurz und schwach bleibt. Es ist daher
dringend anzuraten, den Schädling , wo er sich in großer Menge
zeigt, zu vernichten, was durch Schreiben mit der Hand in
cinwcher. aber wirksamer Weise erfolgen kann. Tic Bekamp,ung
muß sobald als möglich geschehen, vevor die jungen Schildlause
das Muttertier verlassen haben. Die Arbeit kann st̂ r zweck¬
mäßig mit dem Anspflücken verbunden werden. Schilling,
Obst- imd WAnbauinspektor der Landivirtschastskammer.

Etue reiche Heidelveerernle in Aussicht ? E ne
erfreuliche Kunde kommt aus den waldreichen Gebirgen unftrec
weiteien Umgebung. Sowohl vom Taunus als auch vom Spegart
und Odenwald wird übereinstimmend gemeldet, daß dre grogen
tzeidelbeerslächen einen sehr reichen Ansatz von Blntenknosp. n
und teilweise auch schon reichlich erschlossenen Blüten zeigen.
Tie Stöcke hängen über und über voll und zeigen nirgends den
geringsten Frostschaden, so daß sckM jetzt mit̂ aller Be^
stimmtheit ans eine sehr reiche Ernte zu rechnen ist. » ei der
vorhandenen reiche« Bodenfeuchtigkeit ist auch eine .rostige
Eutwickelnlig der Beeren mit Sicherheit zu eftvarten. . .uch
dte Walderdbeere» blühen sehr reichlich.

Kriegs -Chronik.
19 Mai:  Erfolge in den Argvnnen . Feindliche -lngriffe

zwischen Haucourt -Esnes abgeschlagen, sechs feind¬
liche Flugzeuge abgeschossen. „

2 0. Mai:  Vordringen auf dem „Toten Mann.  16 6̂
Franzosen gefangen. Die Beute m sudtirol steigt
auf 13157 Gefangene. x

21 . Mai'  Vordringen auf dem Mann ©injenglische Stellung genommen. r>60 Franzosen,
Engländer gefangen. - Die Zahl der Gefangenen
in Südtirol steigt auf 23883 Mann , die Beite
auf 172 Geschütze. ~

0 3 Mai:  Französische Angriffe abgewiesen. Werteres Vor¬
dringen der Oesterreicher in Italien.

23 M o i - Dorf Cumieres an der Maas erstürm 850 Fran-
zostn gefangen. - Das Panzerwerk Campolongo

24 lfl**** 8i : Feindliche Gräben bei Douaumont erobn :t.
Schwere blutige Verluste des Feindes . 8o0 G>-
sangene. Weitere Fortschritte der Oesterreicher.

Wer über da- gesetzlich zulässige Matz hinanS
Kaser, Mrngkor«, Mischsrncht, worin sich Kaser
befindet, oder Gerste versüttert, versündigt fich

am Baterlande.
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